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Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2021 des Zweckverbandes 
Fernwasserversorgung Spessartgruppe, Sitz Alzenau-Hörstein, mit dem 
Bestätigungsvermerk des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes, München 
 
 

I. 
 

Gemäß den Beschlüssen der Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Fernwasserversorgung Spessartgruppe vom 15.02.2023 wird die Jahresrechnung 2021 
gemäß Art. 102 Abs. 3 GO festgestellt und Entlastung erteilt. Der zum 31.12.2021 
ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 76.120,82 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Nach § 25 Abs. 4 EBV i.V.m. § 27 der Verbandssatzung wird der festgestellte Jahresabschluss 
2021 sowie der Bestätigungsvermerk des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes vom 
02.12.2022 hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 

II. 
 
Bestätigungsvermerk des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes 
 
Für den Jahresabschluss und den Lagebericht 2021 in der aus den Anlagen 1 und 2 
ersichtlichen Fassung haben wir am 02.12.2022 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An den Zweckverband Fernwasserversorgung Spessartgruppe 
 
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverbandes Fernwasserversorgung 
Spessartgruppe, Alzenau – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2021 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht des Zweckverbandes Fernwasserversorgung 
Spessartgruppe für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2021 geprüft. Nach unserer 
Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir nach § 7 
Abs. 4 Nrn. 2 und 3 KommPrV. Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach 
unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften und der Verbandssatzung. Der 
Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Zweckverbands und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.  
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Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts entsprechend  
§ 317 HGB und Art. 107 Abs. 3 Satz 2 GO unter Beachtung der KommPrV und der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind vom Zweckverband unabhängig in Übereinstimmung mit den 
kommunalrechtlichen Vorschriften und haben unsere Pflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Verbandsversammlung für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands vermittelt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des 
Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des 
Zweckverbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-grundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Zweckverbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
Die Verbandsversammlung ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses des Zweckverbands zur Aufstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Zweckverbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung Bayern entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. Hinreichende 
Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 107 Abs. 3 Satz 2 GO unter Beachtung der 
KommPrV und der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, 
da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 

 
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Zweckverbands abzugeben. 

 
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 
 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
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eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Zweckverbands 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Zweckverband seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann. 
 

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 
Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-
, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands vermittelt. 
 

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Zweckverbands. 
 

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darstellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 
 
 
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 
Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 7 Abs. 4 Nr. 2 KommPrV 
 
Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 
 
Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Zweckverbands i.S.v. § 53  
Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2021 befasst. Auf Basis 
unserer durchgeführten Tätigkeiten bestätigen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnissen nach 
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§ 7 Abs. 4 Nr. 2 KommPrV: Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; sie geben keinen 
Anlass zu Beanstandungen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisses des 
Zweckverbands sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als 
notwendig erachtet haben. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers 
 
„Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über 
die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 
16, durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der 
Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen 
Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des 
Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen 
Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.“ 
 
München, den 02.12.2022       Helmut Wiedemann 
Bayerischer Kommunaler       Wirtschaftsprüfer 
Prüfungsverband 
         
Zusatz:  
Der Jahresabschluss 2021 mit Lagebericht liegt in der Zeit vom 09.03.2023 bis  
24.03.2023 in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Fernwasserversorgung 
Spessartgruppe, Gerichtsplatzstraße 100, 63755 Alzenau-Hörstein, öffentlich aus. Die 
Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes Fernwasserversorgung Spessartgruppe werden 
gebeten, in ihren gemeindlichen Amts- und Mitteilungsblättern auf diese Veröffentlichung 
hinzuweisen. 
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BEKANNTMACHUNG 
 

Die 12. Sitzung des Kreistages findet am 
 

 Montag, 13.03.2023, um 14:00 Uhr  

 im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Aschaffenburg   

statt. 
 

Tagesordnung 
 
1. Bericht des Landrats 
   
2. Amtsniederlegung Nicole Merlau (B'90/Die Grünen) und Nachbesetzung Andreas Lieb 

(B'90/Die Grünen) 
   
3. Entbindung vom Amt des weiteren Stellvertreters des Landrats 
   
4. Bestellung eines neuen weiteren Stellvertreters Landrat 
   
5. Beschluss zur Änderung der Ausschussbesetzungen 
   
6. Änderung der Sitzanzahl im Jugendhilfeausschuss 
   
7. Neufassung der Geschäftsordnung 
   
8. Besetzung des Kreistags und seiner Gremien 
   
8.1 Änderung der Besetzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
   

8.2 Besetzung des Kreistags und seiner Gremien; Beschluss zur Änderung der 
Besetzung des Jugendhilfeausschusses 

   

9. Änderung der Richtlinie über die Gesamt- und Teilkostenübernahme für abfallwirtschaftliche 
Verwertungsmaßnahmen in den kreisangehörigen Gemeinden gemäß Art. 5 Abs. 2 BayAbfG 
(Kostenübernahme-Richtlinie) 

   
10. Neubestellung des Schöffenwahlausschusses für die Amtsperiode 2023-2028 
   
11. Verschiedenes 
   

 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 

 
gez. 
 
Dr. Alexander Legler    
Landrat    
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Landratsamt Aschaffenburg 
51.1-1732.0/3-208/22 
 
Vollzug des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG);  
Verfahren zur Ausweisung des Naturschutzgebietes „Gustavsee“ in der Gemarkung 
Großwelzheim der Gemeinde Karlstein, Landkreis Aschaffenburg  
 

Bekanntmachung 
 
Die Regierung von Unterfranken beabsichtigt, das bestehende Naturschutzgebiet 
„Vogelschutzgebiet Gustavsee“ zu erweitern. Der nordwestlich des Gemeindeteils 
Großwelzheim der Gemeinde Karlstein, Landkreis Aschaffenburg, zwischen dem Main und 
der Staatsstraße 3308 gelegene See nebst angrenzender Uferbereiche soll insgesamt unter 
der Bezeichnung „Gustavsee“ als Naturschutzgebiet geschützt werden.  
Das geplante Naturschutzgebiet liegt in der Gemarkung Großwelzheim der Gemeinde 
Karlstein und hat eine Gesamtfläche von 35,5 ha. Die Lage des Naturschutzgebietes kann 
aus der als Anlage beigefügten Schutzgebietskarte im Maßstab 1 : 25.000 ersehen werden.  
 
Der Entwurf der Rechtsverordnung mit Karten im Maßstab 1 : 25.000 und im Maßstab 1 : 
5.000 liegt beim  
 
Landratsamt Aschaffenburg 
Fachbereich 51.1 – Naturschutz 
Bayernstr. 18 
63739 Aschaffenburg 
 
in Zimmer Nr.: B 3.30 (Gebäude B, 3. Obergeschoss) 
 
in der Zeit vom 20.03.2023 bis einschließlich 19.04.2023  
 
während der Dienststunden  
Montag bis Freitag: 8.00 – 12.00 Uhr, 
zudem Donnerstag: 14.00 – 17.00 Uhr  
 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
 
Es wäre wünschenswert, vor dem Besuch des Landratsamts einen Termin zu vereinbaren. 
 
Zur Terminvereinbarung stehen folgende Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung: 
 
Telefonisch: 06021/394-505 
Fax:  06021/394-905 
Mail:  Naturschutz@lra-ab.bayern.de 
 
Die Unterlagen können zusätzlich auch im Internetangebot der Regierung von Unterfranken 
(www.regierung.unterfranken.bayern.de) unter Aufgaben → Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz → Naturschutz → Naturschutzgebiet; Festsetzung eingesehen werden. 
Maßgeblich ist jedoch allein der Inhalt der ausgelegten Unterlagen.  
 
Während der Auslegungsfrist können Bedenken und Anregungen beim Landratsamt 
Aschaffenburg, Fachbereich 51.1 – Naturschutz, Bayernstr. 18, 63739 Aschaffenburg, in 
Zimmer Nr.: B 3.30 (Gebäude B, 3. Obergeschoss) oder bei der Anhörungsbehörde 
Regierung von Unterfranken, SG 55.1, Peterplatz 9, 97070 Würzburg, vorgebracht werden.  
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Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß Art. 52 Abs. 4 BayNatSchG nur die fristgemäß 
vorgebrachten Bedenken und Anregungen durch die zuständige höhere Naturschutzbehörde 
bei der Regierung von Unterfranken geprüft werden.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß Art. 54 Abs. 3 BayNatSchG im geplanten Natur-
schutzgebiet ab dieser Bekanntmachung bis zum Inkrafttreten der Schutzverordnung, 
längstens ein Jahr lang, alle Veränderungen verboten sind, soweit nicht in 
Rechtsverordnungen oder in Einzelanordnungen nach Art. 54 Abs. 2 BayNatSchG 
abweichende Regelungen getroffen werden. Die im Zeitpunkt der Bekanntmachung 
ausgeübte rechtmäßige Bodennutzung bleibt unberührt.  
 
Hinweis zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO):  
Aufgrund der seit dem 25. Mai 2018 anwendbaren DSGVO wird darauf hingewiesen, dass im 
Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit im o. g. Ausweisungsverfahren die vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen und darin mitgeteilten personenbezogenen Daten ausschließlich 
für das Ausweisungsverfahren von der höheren Naturschutzbehörde (Regierung von 
Unterfranken, Peterplatz 9, 97070 Würzburg) erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. 
Die persönlichen Daten werden benötigt, um der Verpflichtung aus Art. 52 Abs. 4 
BayNatSchG nachzukommen. Sie werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung 
der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Insoweit 
handelt es sich um eine erforderliche und somit rechtmäßige Verarbeitung aufgrund einer 
rechtlichen Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c DSGVO. Weitere Informationen 
finden Sie unter https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/meta/datenschutz/index.html 
und 
https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/mam/service/hinweise_nach_der_datenschutz
grundverordnung_im_zusammen-hang_mit_antragsformularen.pdf.  
 
Aschaffenburg, 06.03.2023 
Landratsamt Aschaffenburg 
 
 
________________________________  
Lea Röth, Regierungsrätin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
LANDRATSAMT ASCHAFFENBURG 
 
gez. 
 
Dr. Alexander Legler 
Landrat 
 


